
 

Antrag auf Auszahlung meines Wertguthabens

Deutsche Rentenversicherung Bund
- Wertguthaben -
Ruhrstraße 2, 10709 Berlin
Postanschrift: 10704 Berlin

Telefon  030 865-37226
Telefax  030 865-31367
wertguthaben@drv-bund.de
www.deutsche-rentenversicherung.de/wertguthaben

Wertguthabennummer

Deutsche Rentenversicherung Bund
- Wertguthaben -
10704 Berlin

Handschriftliche Ergänzungen bitte in Druckschrift 
in schwarz oder blau 

Angaben zur Person
Name, Vorname

Anschrift

telefonisch tagsüber zu erreichen (Angabe freiwillig)

Wertguthabennummer

Versicherungsnummer

Steuerliche Identifikationsnummer
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Ich möchte mein Wertguthaben für eine Freistellung verwenden und beantrage die Auszahlung zu folgenden Konditionen:

Zeitraum der Freistellung

Beschäftigung neben der Freistellung
(bitte Arbeitgeber / Anschrift angeben)

Grund der Freistellung (1)
(bitte ggf. Nachweise beifügen)

V9120-70
Version 10001

Wertguthabennummer:

auszuzahlendes monatliches Bruttoarbeitsentgelt (2)

Arbeitsentgelt der letzten 12 Kalendermonate (3)
(bitte Nachweise beifügen)

Steuerklasse
(bitte ELStAM-Bescheinigung vom Finanzamt beifügen,
alternativ Steuerklasse, ggf. Kirchensteuerpflicht,
Freibeträge und zuständiges Finanzamt angeben)

zuständige Krankenkasse (4)

Kontoverbindung:
IBAN (International Bank Account Number)

D E

Kreditinstitut

Kontoinhaber

Ort, Datum Unterschrift

Erläuterungen:

(1) Das Wertguthaben kann sowohl während einer bestehenden Beschäftigung als auch außerhalb eines
Beschäftigungsverhältnisses in Anspruch genommen werden. Allerdings gilt eine gesetzlich detaillierte Zweckbestimmung:

während einer Beschäftigung

-  Pflegezeit nach dem Pflegezeitgesetz für die Pflege eines nahen Angehörigen in häuslicher Umgebung
-  Elternzeit für die Betreuung und Erziehung eines Kindes
-  Verringerung der Arbeitszeit (Teilzeitarbeit)
-  Zeiträume einer vertraglichen Vereinbarung (z. B. Maßnahmen der beruflichen Qualifikation und Weiterbildung)
-  Zeiten, die unmittelbar vor dem Zeitpunkt liegen, zu dem eine Altersrente aus der gesetzlichen Rentenversicherung bezogen      
 werden könnte

außerhalb eines Beschäftigungsverhältnisses

-  Zeiten, die unmittelbar vor dem Zeitpunkt liegen, zu dem eine Altersrente aus der gesetzlichen Rentenversicherung bezogen      
   werden könnte

(2) Das auszuzahlende Arbeitsentgelt muss angemessen sein, d. h. +/- 30 % des monatlichen Arbeitsentgeltes innerhalb der
letzten 12 Kalendermonate, in denen Arbeitsentgelt bezogen wurde.

(3) Das Arbeitsentgelt der letzten 12 Kalendermonate ist ohne Sachbezüge nachzuweisen.

(4) Für den Beitrag zur Pflegeversicherung ist ggf. die Elterneigenschaft nachzuweisen.
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